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1  Einleitung

In einer dreiteiligen Serie wird am Beispiel 
des Bundeslandes Hessen beleuchtet, wie 
der aktuelle Stand natürlicher Waldent-
wicklung ist und welche fachlichen Krite-
rien zur Flächenauswahl anzulegen sind. 

In der zweiten Folge wird dargestellt, wel-
che Vorteile große Gebiete gegenüber 
 vielen kleinen haben. Eine dritte Folge 
greift Argumente der Kritiker auf (Hart-

hun im Druck). 
2016 wurde in Hessen eine zweite 

Tranche von nutzungsfreien Wäldern im 
Staatswald ausgewählt, die als „Kern-
flächen“ bezeichnet werden. Damit arbeitet 
das Land an der Erfüllung der Hessischen 
Biodiversitätsstrategie. Diese strebt an, 
„den Anteil ungenutzter Wälder bei der 

gesamten hessischen Waldfläche auf fünf 
Prozent zu steigern“ (HMUKLV 2016). 

Auch der aktuelle Koalitionsvertrag sieht 
vor, dass der Anteil ungenutzter Wälder 
bei der gesamten hessischen Waldfläche 
„auf fünf Prozent gesteigert“ werden soll 
(CDU & Bündnis90/DieGrünen 2014). Bis-
her beträgt die Naturwaldkulisse 3,1 % der 
hessischen Waldfläche (Abb. 1). Strittig 
zwischen Naturschutz und Forstwirtschaft 
ist dabei vor allem die Mindestgröße der 
Flächen.

2  Bundesweite Historie des 
5-%-Ziels 

Bereits 1989 forderte die Bundesfor-
schungsanstalt für Naturschutz und Land-
schaftsökologie die Ausweisung von Total-
reservaten in naturnahen Wäldern mit 
 einem Umfang von mindestens 5 % der 
Waldfläche (BFANL 1989). 1992 empfahl 
die Länderarbeitsgemeinschaft für Natur-
schutz, Landschaftspflege und Erholung 
(LANA) einen Flächenanteil von 5 bis 10 % 
Wälder mit natürlicher Entwicklung in 
Deutschland. Im Jahr 2000 hielt der Sach-
verständigenrat für Umweltfragen die Ein-
richtung von Waldschutzgebieten im deut-
schen Schutzgebietssystem für „unverzicht-
bar“. Für den forstlich genutzten Bereich 
sollten 5 % Totalreservate (…) einem Wald-
biotopverbundsystem vorbehalten bleiben 
(Deutscher Bundestag 2000, Ziffer 1106). 
Auf dem 1. Deutschen Waldgipfel des Deut-
schen Forstwirtschaftsrats empfahl ein 
„Generationenvertrag“ die Orientierung an 
dieser Empfehlung (DFWR 2001). 2007 

mündete dies in die Nationale Strategie zur 
biologischen Vielfalt mit der Zielformulie-
rung: „2020 beträgt der Flächenanteil der 
Wälder mit natürlicher Waldentwicklung 
5 % der Waldfläche“ (BMUNR 2007: 31). 
Am 18. Mai 2013 erklärte auch Bundes-
kanzlerin Angela Merkel in einer Videobot-
schaft: „Die Bundesregierung unterstützt, 
dass wir fünf Prozent unserer Wälder bis 
zum Jahre 2020 sich völlig frei entwickeln 
lassen, das heißt, dass daraus wieder Wild-
nis wird“ (Video-Podcast #17/2013). 

Tatsächlich beträgt der Anteil natürli-
cher Waldentwicklung in Deutschland erst 
1,9 % der Waldfläche (2013). Dies ist das 
Ergebnis des Forschungs- und Entwick-
lungsvorhabens „Natürliche Waldentwick-
lung als Ziel der Nationalen Strategie zur 
biologischen Vielfalt“ (NWE5-Studie). Bis 
2020 werden 2,3 %, langfristig durch Ent-
wicklungsnationalparke gut 3 % der Wald-
fläche erreicht (vgl. Engel et al. 2016). 
Demnach fehlen bundesweit weitere 2 %, 
was einer Waldfläche von 223 000 ha ent-
spricht. 

3  Umsetzung in Hessen 

Die Ausweisung von Waldschutzgebieten 
mit natürlicher Entwicklung erfolgt in Hes-
sen nur in kleinen Schritten und zieht sich 
inzwischen schon über 30 Jahre. Bereits 
1987 forderten die hessischen Naturschutz-
verbände in dem Papier „Vorschläge und 
Forderungen zur Naturschutzpolitik in 
Hessen“ ein landesweites Konzept zur Si-
cherung repräsentativer großflächiger 
Waldökosysteme. Der NABU Hessen ent-
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Die Ausweisung von Flächen mit natürlicher Waldentwicklung 
geht nur langsam voran und wird kontrovers diskutiert. In Hes-
sen wurde nach 30-jährigen Bemühungen nun ein Flächenanteil 
von 3,1 % des Waldes erreicht. 

In dem Beitrag wird die schrittweise Umsetzung dieses Ziels 
dargestellt. Dabei wird die bisherige, stark an der Minimierung 
von Einnahmeverlusten orientierte Auswahlstrategie kritisch 
diskutiert. 

Wild forests in Hesse – progress and need of action. Development 

of natural forests in Hesse (I) – selection criteria

The designation of naturally developing forests only shows a 
slow growth and has been discussed controversially. In the fed-
eral state of Hesse, the percentage of uncultivated forests has 
reached 3.1 % of the forest cover after 30 years. The paper out-
lines the stepwise implementation in Hesse and proposes crite-
ria for their future selection, critically discussing the current 
selection strategy which was mainly oriented towards the min-
imisation of income losses.
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Abb. 1: Anteil natürlicher Waldentwicklung an der 

Waldfläche in Hessen und das noch bestehende 

Defizit zum Erreichen des 5-%-Ziels.

Percentage of naturally developing forests of the for-

est cover in the Federal State of Hesse, and the current 

deficit to achieve the 5%-target of the National Bio-

diversity Strategy.
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wickelte 1994 ein Konzept für 37 große 
Waldnaturschutzgebiete, die in ihrer Sum-
me mit 43 840 ha rund 5 % des hessischen 
Waldes umfassten. 17 Gebiete sollten über 
1 000 ha groß sein, 20 weitere über 100 ha 
(Heinrich 1993, NABU Hessen & BUND 
Hessen 1994). 

1988 bis 1997 wurden 31 Naturwald-
reservate mit insgesamt 1 228 ha ausgewie-
sen (HessenForst 2014). Deren Totalreser-
vatsfläche beträgt im Durchschnitt 40 ha 
(HessenForst 2005). 1998 führte das Na-
turschutzministerium ein „Konzeptpapier 
Wald und Naturschutz“ verbindlich ein. 
Darin wurde eine Kulisse für die „unbeein-
flusste Waldentwicklung“ von 46 200 ha, 
also 5,2 % des Waldes, festgelegt (HMILFN 

1998). Zur Umsetzung gelangte es aber nur 
in Ansätzen. Mit dem Biosphärenreservat 
Rhön kamen in der Zeit von 1991 bis 2013 
weitere 2 095 ha unbewirtschaftete Kern-
zonen hinzu (Biosphärenreservat Rhön 
2013). 

Naturschutzgebiete oder FFH-Gebiete 
führten überwiegend zu keinem Verzicht 
auf Holznutzung. Zu den positiven Aus-
nahmen gehört das NSG Kühkopf-Kno-
blochsaue, in dem seit 1998 die Staatswald-
anteile (1 117 ha) ungenutzt bleiben. 2004 
wurde der Nationalpark Kellerwald be-
gründet (Harthun 1998, 2004). Über 90 % 
seiner Fläche unterliegen dem Prozess-
schutz (Nationalpark Kellerwald-Edersee 
2008). Als Kohärenzausgleichsflächen für 
den Bau der neuen Landebahn am Frank-
furter Flughafen und die A380-Halle wur-
den ca. 650 ha Wald aus der Nutzung ge-
nommen. 

2010 wurde eine Naturschutzleitlinie 
für den Hessischen Staatswald erlassen, die 
die Ausweisung von nutzungsfreien „Kern-
flächen“ vorsieht (HessenForst 2010). In 
einer ersten Tranche wurden 2013 insge-
samt 2 979 Kernflächen ausgewählt, von 
denen mehr als die Hälfte (1 545) unter 
2 ha groß waren. Sie brachte die gesamte 
Naturwaldkulisse nun auf 19 750 ha, die 
Hälfte der Naturwaldfläche lag in kleinen 
Gebieten unter 30 ha. 

2013 legte Greenpeace ein Konzept für 
nutzungsfreie Buchenwälder vor. Darin 
werden 29 Gebiete über 1 000 ha (gesamt 
50 440 ha) als Suchräume vorgeschlagen. 
Das Bundesamt für Naturschutz identi-
fizierte in einer Studie 67 Buchenwaldge-
biete mit einer Mindestfläche von 100 ha, 
die für eine Naturwaldentwicklung geeig-
net wären (Hehnke et al. 2014). 2015 prä-
sentierten NABU, BUND, Greenpeace, 
WWF und die Zoologische Gesellschaft 
Frankfurt ein gemeinsam abgestimmtes 
Konzept für 14 große Waldschutzgebiete 
mit einer Gesamtfläche von 13 767 ha für 
weitere Gebiete und forderten vom Um-
weltministerium „wenige Große statt viele 
Kleine“ ein (ZGF et al. 2015). Nach einem 
Regierungswechsel zu CDU/Bündnis90-
Die Grünen wurden nun in einer zweiten 
Meldetranche auch größere Waldgebiete 
ausgewählt. Es finden sich aktuell 25 Ge-
biete mit einer Größe über 100 ha in der 
Gebietskulisse (47 % der Naturwaldfläche), 
darunter die größten im Nationalpark Kel-
lerwald (5 215 ha), Wispertaunus/Hinter-
landswald (1 088 ha), NSG Kühkopf-Knob-
lochsaue (690 ha), Landecker Wald 

(600 ha; vgl. Abb. 2), Lorscher Wald-Nord 
(470 ha), Reinhardswald-Ost (348 ha) und 
Kühkopf-Knoblochsaue-Nord (329 ha). 
Durch die Arrondierung von kleinen Kern-
flächen zu größeren Einheiten verringerte 
sich die Zahl auf 2 337 Einzelflächen. 2 251 
Kernflächen mit 39 % der hessischen Na-
turwaldfläche sind jedoch kleiner als 40 ha 
(Abb. 3). Das Land erlangte so 2016 nach 
Bündelungen und Ergänzungen eine Na-
turwaldkulisse von 25 541 ha. Hessen er-
reicht damit bisher nicht das Ziel von 5 % 
natürlicher Waldentwicklung im Gesamt-
wald. Hierfür ist eine Gesamtfläche von 
41 500 ha notwendig. Es fehlen also noch 
rund 16 000 ha (Baumbestandsfläche). 

Das Land hatte den Anspruch, mit der 
Auswahl von Naturwald-Entwicklungsflä-
chen gleichzeitig die im Zuge der FSC-
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Abb. 2: Künftiger Naturwald in Hessen: Der Lan decker Berg (600 ha) wurde 2016 auf Vorschlag der Naturschutzverbände aus der Nutzung genommen. 

 © NABU/Manfred Delpho

Future natural forest in Hesse: In the area “Landecker Berg” (600 ha) forestry ended in the year 2016 based on the proposal of non-governmental associations for nature 

conservation.

Abb. 3: Verteilung der hessischen Naturwaldfläche 

auf unterschiedliche Größenklassen. Über 

10 000 ha Gesamtfläche (39 %) entfallen auf Ge-

biete < 40 ha.

Distribution of the natural forest area to different 

size categories. More than 10,000 hectares (39 %) 

cover areas smaller than 40 hectares.
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Zertifizierung des Staatswaldes notwendi-
ge Auswahl von Referenzflächen „der im 
Betrieb vorhandenen Wald- bzw. Forst-
gesellschaften“ (FSC Deutschland 2012)  
in allen (ca. 60) hessischen forstlichen 
Wuchsbezirken abzuarbeiten. Dadurch 
wurden hier auch naturschutzfachlich we-
nig geeignete Nadelwälder, junge Bestän-
de und in der Regel zu kleine Flächen aus-
gewählt. Es gibt „Kernflächennester“, die 
nicht arrondiert wurden, sondern mit zahl-
reichen Lücken mit bewirtschaftetem Wald 
durchsetzt sind. 

Ökonomische Kriterien überlagerten die 
eigentlichen Zielsetzungen. Die Naturwald-
vorschläge sollten möglichst wenig gewinn-
bringende Bestände umfassen und über-
wiegend aus wirtschaftlich unproduktiven 
Waldbereichen (Grenzwirtschaftswäldern) 
bestehen. Diese machen in Hessen im 
Staats-, Körperschafts- und Gemeinschafts-
wald allein 38 670 ha aus (ohne NLP Kel-
lerwald und NSG Kühkopf-Knoblochsaue, 
HessenForst 2012). So waren denn auch 
15 251 ha (77 %) der ersten Kernflächen-
Tranche „Wälder außer regelmäßigem 
Betrieb“ (W.a.r.B.) und nur 4 499 ha nor-
mal bewirtschaftete Wälder. Diese wurden 
vielfach nur dann gemeldet, wenn sie weit-
gehend abgeerntet waren. 

Vielen Kernflächen kann man ihren we-
nig naturnahen Zustand auf den ersten 
Blick ansehen. So besteht eine neue, von 
HessenForst ausgewählte Kernfläche im 
Reinhardswald (etwa 200 ha) zum über-
wiegenden Teil aus 20- bis 60-jährigen 
Beständen mit einzelnen verbliebenen al-
ten Bäumen (Abb. 4). In der zweiten 
Tranche wurde ein Schwellenwert für die 
Auswahl weiterer Naturwaldflächen ge-
setzt, nämlich eine Bonität von II,5 in einer 
Skala von I (sehr gut) bis V (schlecht). Es 
galt die „naturale Leistungsfähigkeit“ als 
Auswahlkriterium. So wurden also in Hes-
sen recht inflationär wirtschaftlich unren-
table Waldstücke zu „Hotspots“ erklärt, 
selbst wenn sie nur noch einen Besto-
ckungsgrad von 0,3 hatten (HessenForst, 
mdl. Mitt. 22.06.2015). Die Statistik auf 
Basis der Forsteinrichtung erweckt hier ein 
falsches Bild: Manche Flächen, die formal 
noch als 184-jährig eingestuft sind, sind 
auf Teilflächen bereits Stangenwälder ohne 
alte Bäume. 

Gelitten hat dadurch die Repräsentanz 
der verschiedenen Waldgesellschaften: 
Bisher fehlen in der Kernflächenkulisse 
insbesondere große Waldgebiete in den 
Vegetationsgebieten der planar-kollinen 
bodensauren Eichen-Buchenmischwälder 
auf Rotliegendem, der planaren nährstoff-
reichen Buchenwälder und der montanen 
nährstoffreichen Buchenwälder (z.B. Ober-

wald/Vogelsberg). Die montanen Zahn-
wurz-Buchenwälder kommen nur in den 
höchsten Lagen der Basaltgebirge (Rhön, 
Vogelsberg, Knüll, Meißner) vor (NABU 
Hessen & BUND Hessen 1994). Die über-
wiegende Zahl der potenziell natürlichen 
Waldtypen ist noch nicht repräsentativ in 
der Kulisse berücksichtigt, wie auch eine 
Analyse der bisherigen Naturwälder zeigt. 
Da Hessen mit Ausnahme von Südhessen 
zum großen Teil in der Großlandschaft 
„Westliches Mittelgebirge“ liegt, geben de-
ren Ergebnisse Hinweise auf die bisherigen 
Defizite (Tab. 1). 

Einschränkendes Auswahlkriterium in 
Hessen war auch der Wunsch, zum Erhalt 
von Lichtbaumarten in Fauna-Flora-Habi-
tat-Gebieten weiter Pflegeeingriffe vor-
nehmen zu können, was zum Verzicht auf 
einige Eichenwälder führte.

Was den Flächenumfang angeht, so 
orientierte man sich an politisch gesetzten 
Zielvorgaben, weniger an fachlichen Kri-
terien: Zunächst 20 000 ha (HessenForst 
2010), dann eine Ergänzung auf insgesamt 
8 % des Staatswaldes. Bisher sind die 
 meisten Kernflächen rechtlich nicht ge-
sichert. Lediglich wird in der Forstbe-
triebsplanung künftig keine Nutzungspla-
nung vorgesehen. Diese wird alle zehn 
Jahre neu geschrieben. Die meisten Kern-
flächen sind im Internet bei den einzelnen 
Forstämtern eingestellt (www.hessen-
forst.de), jedoch ohne Angabe zum Alter 

der Bestände. Eine echte fachliche Zusam-
menarbeit mit den Naturschutzverbänden 
fand nicht statt.

4  Diskussion von Auswahl-
kriterien für Naturwälder

Die Fokussierung auf wenig rentable Wäl-
der war zu Beginn der Auswahl von Natur-
wäldern nachvollziehbar und volkswirt-
schaftlich sinnvoll. Bei der Komplettierung 
des Systems müssen nun aber fachliche 
Kriterien dominieren: Je nach Standort-
bedingungen (Höhenstufen/Klima, Was-
serhaushalt, Boden) und Nutzungsge-
schichte wachsen in Hessen zahlreiche 
verschiedene Laubwaldtypen. Die Karte der 
potenziellen natürlichen Vegetation weist 
allein 29 verschiedene Hauptgruppen in 
Hessen aus (Tab. 1). Die verschiedenen 
Waldtypen unterscheiden sich in den vor-
kommenden Baum- und Straucharten. 
Auch gibt es große Unterschiede der Di-
mensionen der Bäume in Höhe und Dicke 
(und damit auch ihrer Habitateignung) 
zwischen sauren, flachgründigen Standor-
ten und basischen wüchsigen Standorten. 
Manche wärmeliebenden Tierarten werden 
nur im planaren Bereich vorkommen, wäh-
rend in den kühlen Hochlagen möglicher-
weise Tierarten vorkommen, die potenziell 
Verlierer einer Klimaerwärmung sein könn-
ten. Zudem gibt es Hinweise auf eine ge-
netische Diversität innerhalb einer Art, die 
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Abb. 4: Wertvoller Naturwald erst in Jahrhunderten: Abgeräumter alter Laubwald in der von HessenForst 

ausgewählten nutzungsfreien „Kernfläche“ im FFH-Gebiet „Weserhänge mit Bachläufen“ im Reinhards-

wald. © NABU/Mark Harthun

Valuable natural forest not before centuries: Nearly completely harvested old forest in one of the “core zones 

without forestry”, which was chosen by HessenForst in the Site of Community Importance “Weserhänge mit 

Bachläufen” in the Reinhardswald).
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von verschiedenen Höhenlagen abhängt 
(Keller et al. 2014). 

Entscheidend ist daher der Aufbau einer 
repräsentativen Naturwaldkulisse, die 
eine natürliche Entwicklung dieser Vielfalt 
von Waldtypen in allen Vegetationsgebie-
ten ermöglicht (Tab. 2). Dabei ist nicht 
erforderlich, dass die Naturwaldkulisse bei 
allen Waldtypen auch die proportionale 

Häufigkeit widerspiegelt. Jedoch sollten 
die seltenen Waldtypen mindestens pro-
portional zum Vorkommen oder, im Inte-
resse des Schutzes seltener Arten, auch 
überproportional in der Kulisse vertreten 
sein. 

Ausgewählte Flächen sollten bereits 
möglichst viele alte Laubwälder über 140 
Jahre einschließen. Sie beherbergen mög-

licherweise seltene Arten, die Spenderpo-
pulationen darstellen können. Dabei ist 
darauf zu achten, dass die Wälder noch 
einen möglichst hohen Bestockungsgrad 
haben (über 0,7; vgl. Flade et al. 2004), 
damit noch ein Waldinnenklima als Lebens-
voraussetzung vieler Waldarten gegeben 
ist. Bekannte Vorkommen seltener und an 
alte Wälder gebundener Arten sollten eben-
so eingeschlossen werden, wie nur klein-
flächig vorkommende Sonderstandorte. 
Vorteilhaft ist die Einbeziehung von Berei-
chen, die bereits möglichst lange nutzungs-
frei sind (Naturwaldreservate, manche 
Grenzwirtschaftswälder). Das Kriterium 
„historisch alte Wälder“ (Heeschen & 

 Wälter 2012) hat in Hessen keine große 
Bedeutung, weil in diesem Mittelgebirgs-
raum die meisten Waldstandorte bereits 
eine lange Tradition (Biotopkontinuität) 
haben. 

Die Gebiete sollten möglichst kompakt, 
unzerschnitten und zusammenhängend 
sein, um die Grenzlinie mit potenziellen 
Störwirkungen gering zu halten, wie Lärm, 
Licht oder Stoffeinträge aus Bebauung, 
Verkehrsinfrastruktur und land- und forst-
wirtschaftlicher Nutzung, Störungen durch 
Freizeit- und Erholungsaktivitäten oder 
Gefahren durch Verkehr oder Windkraft-
anlagen. Weniger Störungen erleichtern 
die Ausbildung von Traditionshorsten mit 
höherer Reproduktion bei Arten wie Rot-
milan (Milvus milvus) und Schwarzstorch 
(Ciconia nigra). 

Neben diesen fachlichen Kriterien gibt 
es auch strategische: Da es gleichzeitig eine 
internationale Verpflichtung zum Erhalt 
und zur Entwicklung vieler Wald-Lebens-
raumtypen nach der Fauna-Flora-Habitat-
Richtlinie gibt, bietet es sich an, gerade 
innerhalb der FFH-Gebiete die natürliche 
Entwicklung von Waldflächen zu initiieren 
(Harthun 2005, Harthun & Wulf 2003, 

NABU et al. 2007), da sich zumindest für 
die Buchen-Lebensraumtypen hier auf die-
se Weise der Erhaltungszustand erheblich 
verbessern lässt (Meyer et al. 2016), ein 
Maßnahmenplan vorliegt und Erfolgskon-
trollen stattfinden. Naturwälder sollten in 
erster Linie im Staatswald ausgewählt 
werden. Nur hier können Gebiete mit aus-
reichender Flächengröße ausgewiesen 
werden, die in Privatwäldern mit hohen 
Kosten für Kauf oder Entschädigung ver-
bunden wären. Um für die Bevölkerung die 
Abgrenzung nachvollziehbar zu machen, 
sollten die Grenzen nicht mitten durch 
Waldbestände gehen, sondern an Wegen, 
Waldrändern oder topographische Gege-
benheiten orientiert werden. Durch eine 
kompakte Abgrenzung mit kurzer Grenz-
linie können auch Verkehrssicherungs-
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Tab. 1: In Hessen natürlicherweise vorkommende Waldtypen gemäß der potenziell natürlichen Vegeta-
tion (pnV) und ihre bisherige Berücksichtigung in der NWE5-Kulisse der Großlandschaft „Westliches 
Mittelgebirge“ (Engel et al. 2016). Eine Proportionalität von 1 bedeutet, dass der Anteil des Waldtyps in 
der NWE5-Kulisse dem Anteil an der Waldfläche der Großlandschaft entspricht. HG = Hauptgruppe nach 
pnV (BfN 2010).

Naturally occurring types of forest in the Federal State of Hesse (according to the Potential Natural Vegetation) and 

their consideration in the current choice of natural forests in the region “Westliches Mittelgebirge”. A proportionali-

ty of 1 means, that the percentage of this type in the chosen natural forests is equal to the percentage in the region. 

in Hessen vorkommende Waldtypen (pnV) HG Proportio-
nalitäts-
faktor 
nach Engel 
et al. 
(2016)

NWE-Kulisse 
 westliche 
 Mittelgebirge

s = sel-
tener,  
h = häu-
fi ger 
Wald typ

Karpatenbirkenwälder D1a 9,09 überrepräsentiert s

Sumpfpippau-Schwarzerlenwälder D4a 0,18 unterrepräsentiert s

Traubenkirschen-Schwarzerlen-Eschenwälder E2 0,11 unterrepräsentiert s

Hainmieren-Schwarzerlen-Auenwälder E3 2,5 überrepräsentiert s

Giersch-Bergahorn-Eschenwälder E5 0,76 unterrepräsentiert s

Feldulmen-Eschen-Auenwälder E7b 0,88 unterrepräsentiert s

Sternmieren-Stieleichen-Hainbuchenwälder F1b 0,67 unterrepräsentiert h

Zittergrasseggen-Stieleichen-Hainbuchen-

wälder

F2 1,54 überrepräsentiert s

Waldziest-Eschen-Hainbuchenwälder F3 0,8 unterrepräsentiert h

Ulmen-Hainbuchenwälder F5 k.A. unterrepräsentiert s

Wucherblumen-Eschen-Hainbuchenwälder Gb5 2,47 überrepräsentiert s

Pfeifengras-Buchen-Stieleichenwälder H3 1,27 überrepräsentiert s

Habichtskraut-Traubeneichenwälder Jb2 0,59 unterrepräsentiert s

Felsenahorn-Traubeneichenwälder K1a 1,56 überrepräsentiert s

ba
se

n
ar

m

Drahtschmielen-Buchenwälder Lb2b 0,27 unterrepräsentiert s

Typische Hainsimsen-Buchenwälder Lc3a 0,91 proportional h

Flattergras-Hainsimsen-Buchenwälder Lc4 0,7 unterrepräsentiert h

Bergseggen-Hainsimsen-Buchenwälder Lc5a 1,42 überrepräsentiert s

Rasenschmielen-Hainsimsen-Buchenwälder Lc6a 0,44 unterrepräsentiert h

m
äß

ig
 b

as
en

re
ic

h

Flattergras-Buchenwälder Mb2 0,8 unterrepräsentiert s

Hainsimsen-Waldmeister-Buchenwälder Mc3 0,7 unterrepräsentiert h

Waldmeister-Buchenwälder Mc4 0,8 unterrepräsentiert h

Bergseggen-Waldmeister-Buchenwälder Mc5 0,01 unterrepräsentiert s

Zittergras-Waldmeister-Buchenwälder Mc6c k.A. unterrepräsentiert 

(östl. Mittelgebirge)

s

ba
se

n
- 

u
n

d 
k

al
k

re
ic

h Waldgersten-Buchenwälder Nc3 0,94 proportional h

Bergseggen-Waldgersten-Buchenwälder Nc4a 3,39 überrepräsentiert s

Christophskraut-Waldgersten-Buchenwälder Nc4b 0,75 unterrepräsentiert s

Zwiebelzahnwurz-Buchenwälder Nc7a 2,51 überrepräsentiert h

Alpenmilchlattich-Buchenwälder Nc7b 8,51 überrepräsentiert s
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pflichten und Konflikte durch versehentli-
che Holznutzung verringert werden. 

Für die Menschen sind auch der ästhe-
tische Wert, die sinnliche Erfahrung, die 
Bedeutung eines Gebietes für Bildung und 
Erziehung oder die Wissenschaft wichtige 
Kriterien (vgl. Meyer et al. 2011, SRU 

2016). Auch hier ist zu berücksichtigen, 
dass Wälder mit dicken und großen Bäu-
men auf eutrophen Standorten für die Be-
völkerung eine herausragende Attraktivität 
besitzen. 

Nach Auffassung des NABU (2013) soll-
te das Schutzgebietssystem aus Waldgebie-
ten unterschiedlicher Größe bestehen: 
großflächige Naturwälder > 1 000 ha (ggf. 
Wildnisgebiete), Waldschutzgebiete 
> 100 ha und Naturwaldflächen > 40 ha. 
Naturwälder sollten demnach in der Regel 
mehrere hundert Hektar umfassen. Die nur 
kleinflächig vorkommenden Sonderstand-
orte mit azonalen und extrazonalen Wald-
typen sollten durch Einbeziehung von 
Nachbarbeständen auf möglichst 40 ha 
vergrößert werden. Unter 40 ha große Flä-
chen sollten einen Anteil von nicht mehr 
als 5 % der Naturwaldkulisse einnehmen 
(das entspräche in Hessen rund 2 000 ha, 
vgl. Abb. 3). 

Es besteht keine Einigkeit, ab welcher 
Größe Wälder für die 5-%-Naturwaldku-
lisse anrechenbar sind. In Hessen vertrat 
das Land im „Konzeptpapier Wald und 
Naturschutz“ noch die Auffassung, dass als 
Mindestgröße für Prozessschutzflächen 
„die Flächen der Buchennaturwaldreserva-
te“ angesehen werden können (HMILFN 

1998). Im Grundsatzerlass für die Natur-
waldreservate wurden eine Mindestfläche 
von 20 ha und eine Auswahl nach „regional 
standörtlich repräsentativen Gesichtspunk-
ten“ für nötig erachtet (GE 4/1990, IIIA1 
- 65 - Z 84.10 vom 17. Juli 1990). Bei der 
Auswahl von nutzungsfreien Kernflächen 
wurden dann aber dennoch Flächen ab 

0,1 ha ausgewählt. In der NWE5-Studie 
wurden Flächen ab 0,3 ha Größe einbe-
zogen. 

Entscheidend für die Entwicklung na-
türlicher Wälder ist, dass die wichtigsten 
natürlichen Prozesse weitgehend ohne 
anthropogene Überprägung ablaufen 
(Meyer et al. 2011). Dafür spielt die Größe 
der Gebiete eine entscheidende Rolle. Dies 
wird in einem Folgeartikel im gleichen Heft 
(Harthun 2017) gesondert betrachtet.

5 Nötige nächste Schritte in Hessen

Man sollte meinen, nirgendwo wäre der 
Wille von Bundestag und Landtag leichter 
umzusetzen, als im eigenen Besitz, dem 
Staatswald. Trotzdem dauert die Auswahl 

von Flächen für eine natürliche Waldent-
wicklung nun schon über 30 Jahre, in de-
nen oft nur abteilungsweise Waldflächen 
aus der Nutzung genommen wurden, was 
unnötig viele Kräfte von Mitarbeitern des 
Ministeriums, der Forstverwaltung, aber 
auch der Naturschutzverbände bindet. 
Noch immer fehlt Naturwaldentwicklung 
auf 1,9 % des hessischen Waldes. Unter-
dessen schreitet die Naturzerstörung fort: 
Im selben Zeitraum ging durch einen Flä-
chenverbrauch von rund 4 ha/Tag in Hes-
sen etwa die gleiche Fläche als Siedlungs- 
und Verkehrsfläche verloren wie die ange-
strebte Naturwaldfläche (Siedlungs- und 
Verkehrsfläche in Hessen 2014: 331 500 ha, 
Statistisches Bundesamt). Dabei entspricht 
die Zielkulisse für Naturwälder gerade ein-
mal der hessischen Anbaufläche von Silo-
mais (44 400 ha im Jahr 2015; Deutsches 
Maiskomitee in www.agrarheute.com, 
27.01.2016). 

Entscheidendes Defizit bei der bisheri-
gen Ausweisung der hessischen Naturwäl-
der ist die fehlende rechtliche Sicherung 
der Gebiete als Naturschutzgebiete (vgl. 
auch SRU 2016). Wegen der sehr langen 
Entwicklungszeiten dieser Ewigkeitspro-
jekte ist dies unverzichtbar. Die bisherige 
Beschränkung auf freiwillige, innerbetrieb-
liche Selbstverpflichtungen stellt keine 
dauerhafte Sicherung dar. Dies wird allein 
dadurch schon deutlich, dass die per Erlass 
geregelten Stilllegungsflächen des Jahres 
1998 (HMILFN 1998) ebenfalls keinen Be-
stand hatten und einige Jahre später wieder 

Mark Harthun, Wilde Wälder in Hessen – Fortschritte und Handlungsbedarf

Naturschutz und Landschaftsplanung 49 (5), 2017, 149-155, ISSN 0940-6808 153

Tab. 2: Repräsentative Verteilung der vom NABU Hessen & BUND Hessen (1994) vorgeschlagenen Wald-
schutzgebiete (WSG) auf die natürlichen hessischen Vegetationsgebiete (R in % der Landesfläche).
Representative distribution of natural forest areas as suggested by NABU Hessen & BUND Hessen (1994) in the 

 different vegetation areas of Hesse.

Vegetationsgebiet Ausdehnung (km2) R in % WSG

Auewälder 750 3,8 1

Sternmieren-Stieleichen-Hainbuchenwälder 370 1,9 1

Labkraut-Traubeneichen-Hainbuchenwälder 130 0,7 0

Bodensaure Buchen-Eichenwälder auf Sandböden des Flachlandes 910 4,8 2

Kollin-submontane bodensaure Buchenwälder 10 630 53,2 19

Montane bodensaure Buchenwälder 350 1,8 6

Planar-kolline nährstoffreiche Buchenwälder 1 050 5,3 3

Kollin-submontane nährstoffreiche Buchenwälder 4 400 22 5

Montane nährstoffreiche Buchenwälder 560 2,9 3

Subkontinentale Kalk-Buchenwälder 590 3 5

Abb. 5: NABU-Vorschlag für ein mögliches zukünftiges Naturwald-Entwicklungsgebiet „Kammerforst“ im 

 Taunus. © NABU/Manfred Delpho 

Potential future natural forest ”Kammerforst“ in the Taunus mountains, suggested by the NABU (Nature and 

Biodiversity Conservation Union).
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als genutzte Flächen behandelt wurden. Die 
Frankfurter Allgemeine Zeitung bezeichne-
te so etwas treffend als „Teilzeit urwald“ (A. 
Mihm, 08.03.2016). In Schleswig-Holstein 
wurde ein Teil der Naturwaldkulisse 2005 
nach einem Regierungswechsel kurzerhand 
wieder gelöscht. Da keine rechtliche Ver-
ankerung der Naturwaldbereiche zur 
Schutzgebietsverordnungen bestand, ge-
nügte für die Reduzierung ein Federstrich 
des damaligen Umweltstaatssekretärs 
(Heydemann 2015). Im Interesse von mehr 
Transparenz für die Öffentlichkeit müssen 
die Kernflächen und Naturwaldreservate 
im Hessischen Naturschutzinformations-
system (Natureg-Viewer) öffentlich einseh-
bar dargestellt werden. Für die bereits 
ausgewählten großen Kern flächen sollten 
Konzepte für ein kurzfristiges Übergangs-
management erarbeitet werden. Der Sach-
verständigenrat für Umweltfragen emp-
fiehlt aber, dass in Wildnisgebieten Ein-
griffe in natürliche Dynamiken weitestge-
hend unterbleiben sollten (SRU 2016).

Die kleinen Kernflächen stellen aus 
mehreren Gründen nur einen geringen 
Qualitäts- oder Flächengewinn für den Na-
turschutz dar: Erstens sind die meisten der 

ausgewählten Flächen Grenzwirtschafts-
wälder, die seit Jahrzehnten ohnehin kaum 
genutzt wurden und dennoch nicht den 
Erhalt der seltenen Arten gewährleisten 
konnten [z.B. das Verschwinden des Kör-
nerbocks (Aegosoma scabricorne), Müller 

2015]. Zweitens ist die Benennung als 
Kernfläche nicht wirklich eine neue Natur-
schutzleistung, weil die Flächenstilllegung 
von 46 200 ha einige Jahre vor der Grün-
dung des Landesbetriebs HessenForst im 
„Konzeptpapier Wald und Naturschutz“ 
bereits verbindlich festgelegt war (HMILFN 

1998). Und drittens wurde im Sommer 
2016 eine Regelung getroffen, dass sich der 
Landesbetrieb HessenForst für rund 
4 200 ha Kernflächen der ersten Tranche 
Ökopunkte gutschreiben lassen kann 
(HMUKLV-Erlass vom 19.07.2016). Der 
Verzicht auf die Fällung der Bäume kann 
nun als Kompensationsmaßnahme und 
damit als Ausgleich für neue Naturzerstö-
rung angerechnet werden. Mit den Öko-
punkten der Kernflächenauswahl kann 
künftig die Versiegelung von mehreren 
Tausend Hektar Ackerland oder die Zer-
störung anderer Wälder kompensiert wer-
den. Für den Naturschutz ist es ein Null-
summenspiel, Naturentwicklung auf der 
einen Seite mit Naturzerstörung auf der 
anderen Seite zu erkaufen. Der Natur-
schutz im Wald hat also nur wenig Fort-
schritte gemacht.

Da ab Mitte 2017 der Naturwaldanteil 
im Staatswald (8 %) nicht mehr ausreichen 
wird, um die Anforderungen des neuen 
FSC-Standards zu erfüllen, der mindestens 
10 % verlangt (Prinzip 6.5.1, FSC Deutsch-
land 2016), ist die rasche Ergänzung um 
weitere Naturwälder nötig. Für die bereits 
weitgehend bekannten geeigneten Wald-
gebiete ist ein Einschlags-Moratorium 
erforderlich, um sie vor naturschutzfach-
licher Entwertung zu schützen. Angesichts 
der großen Zahl von sehr kleinen Kern-
flächen sollte eine dritte Tranche dafür 
genutzt werden, die Lücke mit weiteren 
Naturwaldflächen in einer Größe zwischen 
500 bis 1 000 ha zu schließen (vgl. Hart-

hun 2017, Abb. 5). Die Naturschutzverbän-
de haben hierfür bereits ein gemeinsames 
Konzept vorgelegt (ZGF et al. 2015) und 
schreiben es fort. 

Bei der Ergänzung des bestehenden 
Schutzgebietssystems sind kleine Gebiete 
dann einzubeziehen, wenn diese Wald-
typen selten sind, für eine repräsentative 
Kulisse noch fehlen (vgl. Tab. 1) und sie 
im Staatswald liegen. Ansonsten sollte eine 
Empfehlung für den Schutz dieser Stand-
orte für den Kommunal- oder Privatwald 
erarbeitet werden. Auch die Entwicklung 
neuer Auwälder sollte in Erwägung gezo-

gen werden, z.B. an Lahn, Fulda, Eder und 
Rhein (Harthun & Gunia 1998, Schmidt 

& Harthun 1999). In den Auen finden wir 
Standorte mit hoher Dynamik mit Auen- 
und Feuchtwäldern, die zu den gefährdets-
ten und zugleich artenreichsten Waldtypen 
Mitteleuropas gehören. Die Auenwald-
lebensraumtypen nehmen bundesweit der-
zeit nur 7,4 % der im vorhandenen Wald 
potenziell möglichen Auenwaldfläche ein 
(Hennenberg et al. 2015). 

Noch nie waren die Bedingungen in 
Hessen für die Umsetzung von Naturwäl-
dern so günstig wie heute: „Die Vorräte im 
hessischen Wald (sind)… so hoch wie nie 
zuvor und die Buchenwaldfläche steigt 
stetig. Hessen liegt damit an der Spitze in 
Deutschland und Deutschland an der 
 Spitze in Europa. In keinem anderen 
europä ischen Land gibt es insgesamt hö-
here Holzvorräte“ (Scheler & Stoll 

2013). In Hessen ist die Waldfläche seit 
den 1950er-Jahren um ca. 25 000 ha ange-
stiegen (HMWEVL 2016). Der Holzvorrat 
hat sich in der letzten BWI-Periode in Hes-
sen „um 2 100 große Bäume je Tag erhöht“ 
(HMUKLV 2014). Hessen ist nicht nur das 
waldreichste Bundesland, sondern das 
Land ist auch der größte Waldeigentümer 
(39 % der Waldfläche). Daher trägt Hessen 
eine besondere Verantwortung dafür, gro-
ße Waldschutzgebiete auszuweisen. 
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Fazit für die Praxis

•  Bei der bisherigen Auswahl von Flächen 
für natürliche Waldentwicklung überla-
gerten ökonomische Aspekte die eigentli-
che Zielsetzung. Bei der Auswahl weiterer 
Flächen sollte nun auch dem Kriterium 
der repräsentativen Abbildung aller po-
tenziellen Waldtypen und Rechnung ge-
tragen werden. 

•  Das bestehende System von 2 337 über-
wiegend sehr kleinen Flächen sollte dabei 
durch 15 bis 20 große Gebiete (500 bis 
1 000 ha) ergänzt werden. 

•  Bei der Auswahl sollte auf einen hohen An-
teil alter Wälder mit hohem Be stockungs-
grad und auf möglichst kurze Außen-
grenzen geachtet werden. 

•  Vorteilhaft ist die Lage in Fauna-Flora- 
Habitat-Gebieten. 

•  Damit das 5-%-Ziel bis 2020 erreicht 
 werden kann, sollten die noch fehlenden 
Wälder (insgesamt 16 000 ha) im Staats-
wald ausgewählt werden. 

•  Mit einem Einschlagmoratorium in den 
Vorschlagsgebieten könnte eine kurz-
fristige Entwertung vermieden werden. 

•  Die langfristige Sicherung der Natur-
wälder erfordert eine Ausweisung als 
 Naturschutzgebiet. 

•  Eine Anrechnung dieser Flächen für „Öko-
punkte“ zur Kompensation von Eingriffen 
sollte nicht erfolgen, um nicht andernorts 
der Naturzerstörung Vorschub zu leisten. 
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K O N T A K T

BAURECHT: Der Bundesrat hat grünes Licht 
für die von Bundesbauministerin Barbara 
Hendricks angestoßene Novelle des Bau-
planungsrechts gegeben. Städte und Ge-
meinden erhalten mehr Flexibilität bei der 
Planung von Innenstadtquartieren mit 
gemischter Nutzung. Herzstück der Reform 
ist die neue Gebietskategorie „Urbanes Ge-
biet“, die verdichtetes Bauen und Dachauf-
stockungen erleichtert und eine hohe 
Durchmischung von Wohnen, Arbeit und 
Freizeit ermöglicht. Die Novelle berück-
sichtigt auch Änderungen der EU-Richtlinie 
über die Umweltverträglichkeitsprüfung 
bei Bauprojekten.

FLÄCHENVERBRAUCH: Das Umweltbundes-
amt empfi ehlt eine Kontingentierung für 
den Flächenverbrauch und den Handel mit 
Flächenzertifi katen. Das derzeitige Bau- 
und Planungsrecht allein reiche nicht aus, 
um das „30-Hektar-Ziel“ der Bundesregie-
rung zu erreichen (derzeit würden 66 ha pro 
Tag verbraucht). Das Ziel müsse verbindlich 
festgelegt und die Fläche nach einem festen 
Schlüssel auf die Länder und weiter auf die 
Kommunen verteilt werden. Die Umsetzung 
könnte durch einen kommunalen Handel 
mit Flächenzertifi katen erfolgen, dessen 
Praxistauglichkeit in  einem bundesweiten 
Modellversuch bereits erfolgreich erprobt 
wurde. Darin erhielten 87 Kommunen nach 
einem Bevölkerungsschlüssel Kontingente 
für das Bauen „auf der grünen Wiese“.

BLAUES BAND: Das Kabinett hat das Bun-
desprogramm „Blaues Band“ beschlossen, 
um die Renaturierung von Fließgewässern 
und Auen zu fördern. Positiv sei, dass Ne-
benwasserstraßen endlich der verkehr-
lichen Nutzung entzogen würden und ein 
Biotopverbund an den großen Flüssen 
entstehen könne, erklärte dazu der BUND-
Vorsitzende Hubert Weiger. „Das Programm 
wird helfen, Flüsse, Ufer und Auen als na-
türliche Einheiten zu betrachten, nicht nur 
als Verkehrswege“, sagte Weiger. Allerdings 
forderte er, die beschlossene Finanzaus-
stattung von 50 Mio. € jährlich zu verdop-
peln. „Die Reinigungsleistung unserer we-
nigen verbliebenen Auen erbringt allein bei 
Stickstoff und Phosphor schon einen Ge-
genwert von mehr als 500 Mio. € jährlich.“
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